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Entscheidungshilfe bei Zuweisungen an den SPD,  
KJPD Luzern oder Sarnen für Ärztinnen und Ärzte,  

Schulleitungen, Schuldienste und andere Fachstellen 
 

 ZUSTÄNDIGKEIT 

Fragestellung Schulpsychologischer Dienst  Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischer Dienst Sarnen 
/ Luzern 

 

Schulische Fragestellungen 
stehen im Vordergrund, z.B: 
 Leistungsabklärung 
 Potenzialabklärung 
 spezifische Schulleis-

tungsprobleme 
 Einschulungs- und Pro-

motionsfragen 
 Leidensdruck in der 

Schule 
 

 primär zuständig 
 
Falls Erziehungsberechtigte mit 
einer Abklärung durch den SPD 
nicht einverstanden sind, kann die 
Schule trotzdem den SPD zur Be-
sprechung des weiteren Vorge-
hens beratend beiziehen. 

 Leistungsabklärungen nur, 
falls nötig, im Zusammen-
hang mit psychiatrischer 
Abklärung. 

 
Führen keine ersatzweisen 
oder zweitmeinige („second-
opinion“) schulpsychologi-
sche Abklärungen durch. 

Psychische Störungen und 
Krisen stehen im Vorder-
grund, z.B. bei 
 Angststörungen 
 Depressive Verstimmun-

gen 
 Essstörungen 
 Selbstverletzungen 
 Zwänge 

 

 Triagefunktion 
 
Aufgaben im schulnahen Be-
reich, vernetzt mit primärer Be-
handlungsstelle 

 primär zuständig 

Spezialfall ADS/ADHS/POS  v.a. Triagefunktion 
 Abklärungen nur in Zusammenar-

beit mit KinderärztInnen oder -
psychiaterInnen möglich 

 

 Abklärungen 
 IV-Anmeldung 
 Beratungen und Therapien 

 Abklärungen können ebenfalls von PädiaterInnen (KinderärztIn-
nen) und niedergelassenen KinderpsychiaterInnen vorgenom-
men werden. 

 
Erziehungsfragen  Erziehungsberatung im Zusam-

menhang mit Familie und 
Schule 

 Länger dauernde: Jugend- und 
 Familienberatung (JuF) 

 

 Paar- und Familientherapie 
in Zusammenhang mit 
schwierigen Eltern-Kind-
Beziehungen 
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 ZUSTÄNDIGKEIT 

Fragestellung Schulpsychologischer Dienst  Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischer Dienst Sarnen 
/ Luzern 

 
Altersbereich  Vorschulkinder: soweit Bera-

tung nicht in die Zuständigkeit 
der heilpädagogischen Frühbe-
ratung fällt. 

 Kinder und Jugendliche bis 20 
Jahre 

 

 KJPD Luzern/Sarnen: Kin-
der und Jugendliche aller 
Altersstufen 

 KJPD Sarnen: „nahtloser“ 
Übergang zur Erwachse-
nen- psychiatrie 

Anmeldeverfahren  Erziehungsberechtigte 
 Lehrperson, Schulleitung, 

Schulbehörde im Einverständ-
nis mit den Erziehungsberech-
tigten 

 ÄrztInnen, Fachstellen im Ein- 
verständnis mit den Erzie-
hungsberechtigten 

 

 Erziehungsberechtigte 
 selbst (z.B. Jugendliche) 
 ÄrztInnen 
 Fachpersonen 
 Behörden, z.B. bei Begut-

achtungen oder angeord-
neten Therapien 

Auskunftspflicht  untersteht dem Datenschutzge- 
setz 

 Eine Auskunftspflicht gegen- 
über den zuständigen Lehrper-
sonen oder Schulleitungen und 
Schulbehörden betreffs schul-
relevanter Daten besteht nur, 
wenn die Anmeldung durch die 
Schule erfolgte. 

 
 (siehe dazu auch: Daten-

schutzweisungen) 
 

 untersteht der ärztlichen 
Schweigepflicht 

 Es besteht keine Aus-
kunftspflicht (Ausnahme: 
Begutachtungen) 

 Auskünfte gegenüber Drit-
ten erfolgen nur mit Einwil-
ligung der Erziehungsbe-
rechtigten oder Patienten. 

Finanzierung  für KlientInnen unentgeltlich 
 
Finanzierung durch Kanton 

 für PatientInnen 10% 
Selbstbehalt 

 
Finanzierung durch Kranken-
kassen und Versicherungen 
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